
Der Entwidmung der in der Gemarkung Inden, Flur 5, Flurstücke 506, 451 und 452 
gelegenen Wirtschaftwege wird zugestimmt. 

Gleichzeitig wird die als Anlage beigefügte Satzung über die Einziehung von 
Wirtschaftswegen in der Gemarkung Inden – Rezess J 21/1926 – beschlossen. 

 

  




